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Name Schwärzungen 
Dokument 1  Personenbezogene Daten 
Anlage zu Dokument 1  Personenbezogene Daten
Dokument 2  Personenbezogene Daten 
Dokument 3  Personenbezogene Daten 

Anlage   wurde   geschwärzt,   weil   diese   aufgrund   der
Versagung Dritter nicht angefügt werden konnte:

- Schaubild von init

Hinweis:   2.   Anlage   (Gesetzesentwurf   EPPSG)   ist
öffentlich zugänglich 

Anlage zu Dokument 3  Keine Schwärzung 
Dokument 4  Personenbezogene Daten
Anlage 1 zu Dokument 4  Keine Schwärzung
Anlage 2 zu Dokument 4  Personenbezogene Daten 

2 Anlagen  wurden  geschwärzt,  weil  diese  wegen  der
Versagung Dritter nicht angefügt werden konnten: 

- VO   im    Korrekturmodus    mit    Anmerkungen
Kanzlei 

- Kurzbeschreibung   des   Gesamtprozesses   der
Einmalzahlung von init 

Dokument 5  Personenbezogene Daten
Anlage zu Dokument 5  Personenbezogene Daten

Schwärzungen   im   Text   beziehen   sich   auf   technische
bzw.   interne   Vorgänge   von   init,   die   in   diesem
Schreiben   begutachtet   werden,   von   Seiten   des   MFW
konnte nicht abschließend sichergestellt werden, 
dass   ein   versierter   Dritter   keine   Rückschlüsse   auf
Informationen,   die   nach   Stellungnahme   von   init   zu
schützen waren, ziehen kann 

Dokument 6  Personenbezogene Daten
Dokument 7  Personenbezogene Daten
Dokument 8  Personenbezogene Daten
Anlage 1 zu Dokument 8  Personenbezogene Daten
Anlage 2 zu Dokument 8  Keine Schwärzungen 
Dokument 9  Personenbezogene Daten
Dokument 10  Personenbezogene Daten

Es handelt sich um drei E-Mails: 
Mail 1: Interna MFW + Wiedergabe Show & Tell von init
Mail 2: Interna MFW
Mail 3: Kommunikation mit UDZ; Schwärzungen, da
Hinweis    auf   technische    Abläufe    und
Verfahrensverschlüsselung von init 

Dokument 11  Personenbezogene Daten

Schwärzungen    innerhalb    der   E-    Mail   wurden
vorgenommen,   da   auf   Verfahrensabläufe   von   init
Bezug    genommen    wurde   und   demnach    nicht
ausgeschlossen werden konnte, dass Rückschlüsse auf



Informationen  zu  denen  init  den  Zugang  verweigert
hat, möglich sind

Dokument 12 
Schwärzungen teilw. 
aufgehoben 
(Nachsendung)

Personenbezogene Daten 

Dokument 13 Personenbezogene Daten

Anlage zu Dokument 13 Personenbezogene Daten

Dokument 14 Personenbezogene Daten

Anlage zu Dokument 14 Keine Schwärzung

Dokument 15 Personenbezogene Daten,  darunter  wurde auch  eine
private  Kommunikation  gefasst  (Verabredung  um
Essen zu gehen)

Dokument 16 Personenbezogene Daten

Es  handelt  sich  um  drei  E-Mails,  wobei  die  ersten
beiden vollständig geschwärzt wurden: 
Mail 1: Interna MFW (Weiterleitung einer Mail)

Mail  2:  Kommunikation  mit  anderer  Landesbehörde
(nicht UDZ)

Mail 3: Kommunikation mit UDZ  (lediglich Schwärzung
der personenbezogenen Daten)

Anlage zu Dokument 16 Personenbezogene Daten

Dokument 17 Personenbezogene Daten

Es handelt sich um drei E-Mails: 
Mittlere  Mail  wurde  geschwärzt,  da  es  sich  hierbei
nicht um Kommunikation zwischen dem MFW und dem
UDZ handelte

Dokument 18 Personenbezogene Daten 

Hinweis  auf  zweite  Anlage  wurde  geschwärzt,  da
beteiligte  Rechtsanwaltskanzlei  der  Weitergabe
widersprochen hat und zudem genaue Beschreibungen
der  Verfahrensabläufe  enthalten  sind,  die
schützenswerte Informationen von init betreffen

Anlage zu Dokument 18 Schwärzungen  wurden  vorgenommen,  weil  die
Informationen  womöglich  einen  Rückschluss  auf
Informationen  von  init  ermöglichen  würden
(Verfahrensabläufe, technische Details o.ä.)

Weitere  Schwärzungen  wurden  hier  durch  ST
vorgenommen,  die  ihre  Schwärzungen  wiederum
damit begründeten, dass 
sensible  Informationen des Fachverfahrens  enthalten
seien und diese sicherheitskritischen Informationen zu
schützen seien

Dokument 19 Schwärzung der ersten beiden Seiten komplett: 
Wurde DSK SH in dieser Weise zur Verfügung gestellt
und  von  diesen  so  freigegeben,  denn  die
Schwärzungen  enthalten  Informationen  von  Dritten
(UDZ)  an das MFW, die  der  DSK SH weder bekannt



waren noch zur Verfügung gestellt werden sollten
Allerdings  wurde  dem  Petenten  das  identische
Schreiben  (ohne  Schwärzungen)  innerhalb  der
Kommunikation des MFW mit dem UDZ zur Verfügung
gestellt, da diese ihre Freigabe damit erklärt haben
Dokument  entspricht  demnach  Anlage  zu  Dokument
13


